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der E rw artung des anderen bei der Ü bergabe oder A nkündigung des Vor
teils.

6. Die Pflichtw idrigkeit selbst kann eine S tra fta t darstellen, z. B. 
nach § 165, so daß dann T ateinheit vorliegt. Handlungen, die nicht

den T atbestand des § 247 erfüllen, können wegen unzulässiger Bevor
zugung bei W arenabgabe oder D ienstleistungen gern. § 19 OWVO als 
O rdnungsw idrigkeit verfolgt werden.

7. § 248 regelt die str. V erantw . wegen aktiver Bestechung. Sie besteht 
im  Anbieten, Versprechen oder G ew ähren von Geschenken oder

sonstigen Vorteilen, und zw ar m it der Zielstellung, einen anderen zu 
einer Pflichtw idrigkeit nach § 247 zu bestimm en.

A ußerdem  ist zu prüfen, ob durch die Bestechungshandlung zugleich 
zu einer anderen S tra fta t angestiftet w erden sollte. In  diesen Fällen ist 
tateinheitlich eine Bestrafung, z. B. wegen A nstiftung ztim V ertrauens
mißbrauch, möglich.

5. A b s c h n i t t

Sonstige S traftaten  gegen  die allgem eine, 
staatliche und öffentliche Ordnung

§ 249
G efährdung der öffentlichen  Ordnung  

durch asoziales V erhalten

(1) W er das gesellschaftliche Zusam m enleben der Bürger 
oder die öffentliche O rdnung dadurch gefährdet, daß er sich 
aus Arbeitsscheu einer geregelten A rbeit hartnäckig entzieht, 
obwohl er arbeitsfähig ist, oder w er der P rostitution nachgeht 
oder w er sich auf andere un lau tere Weise M ittel zum U nter
halt verschafft, w ird m it V erurteilung auf B ew ährung oder 
m it H aftstrafe, A rbeitserziehung oder m it F reiheitsstrafe bis 
zu zwei Jah ren  bestraft. Zusätzlich kann  auf A ufenthaltsbe
schränkung und auf staatliche K ontroll- und Erziehungsauf
sicht erkann t werden.

(2) ln  leichten Fällen kann  von M aßnahm en der strafrech t
lichen V erantw ortlichkeit abgesehen und auf staatliche Kon
troll- und Erziehungsaufsicht erkann t werden.

(3) Ist der T äter nach Absatz I  oder wegen eines V erbre
chens gegen die Persönlichkeit, Jugend und Familie, das sozia
listische, persönliche oder private Eigentum, die allgem eine


